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RS OGH 1977/10/4 11Os125/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.10.1977

Norm

StPO §352

Rechtssatz

Die Wiederaufnahme verlangt nicht, daß die neuen Beweismittel für sich alleine die Eignung nach § 352 StPO besitzen,

es genügt vielmehr (§ 355 StPO), daß diese Eignung in Verbindung mit den früheren Beweismitteln gegeben ist.

Entscheidungstexte

11 Os 125/77
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